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Geschäft Nr. 228
Legislatur: 2008 – 2012 

 

 

Geschäft Bericht des Einwohnerrats-Büros an den Einwohnerrat vom 18. Juni 2012 

Vorstoss Motion SP: Kommissionsreglement 

Info Die SP hat am 31. Januar 2012 eine Motion eingereicht und die Ausarbeitung eines 

Reglements für ständige Kommissionen und Spezialkommissionen des Einwohnerrats verlangt. 

Unter anderem sollen die Finanzkompetenz, der Umgang mit Informationen und die 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat geregelt werden. 

Da die Motion als Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag der Geschäftsordnung des 

Einwohnerrats zu verstehen ist, hat der Gemeinderat dem Ratsbüro diesen Vorstoss 

weitergeleitet mit dem Antrag, sie zu behandeln. Das Büro hat sich am 18. April 2012 diesem 

Geschäft gewidmet. Es stellt dem Rat den Antrag, diese Motion nicht zu überweisen.  

Das Büro des Einwohnerrats ist der Meinung, dass die Geschäftsordnung nicht ergänzt und 

keine neuen Bestimmungen erlassen werden sollen. 

Antrag Die Überweisung der Motion wird nicht empfohlen. 

 

Büro des ER Binningen 

 Präsident: 

Christian Schaub 
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1. Ausgangslage 

Die Regelung u. a. der Finanzkompetenz, der Informationsbeschaffung und der Weitergabe von 

Informationen der Kommission und der einzelnen Mitglieder sind unklare Punkte und sollen – gemäss 

der Motionärin – abschliessend geregelt werden.  

 

2. Beurteilung 

Das Büro stellte in Bezug auf die heutigen Bestimmungen seiner Geschäftsordnung fest, dass in 

Binningen diesbezüglich eine Gesetzeslücke besteht, da keine entsprechenden Regeln bestehen. Es 

stellte sich auch der Grundsatzfrage, ob – sofern der Motion Folge geleistet werden soll - die 

entsprechenden Regelungen ein neues Reglement erfordern oder ob sie nicht in die heutige 

Geschäftsordnung des Rats aufgenommen werden sollen.  

Das Büro kam zum Schluss, dass – falls der Regelungsbedarf anerkannt, bzw. die Motion überwiesen 

werden sollte – entsprechende Regeln in der Geschäftsordnung aufzunehmen sind. 

Das Büro sieht aber aufgrund der aus seiner Sicht als gering einzustufenden Unklarheiten anlässlich 

jüngster Vorfälle keinen konkreten Regelungsbedarf. Es erachtet eine entsprechende Reglementierung 

als unnötig, sogar als Beschränkung der parlamentarischen Tätigkeiten. Fragen betreffend 

Informationsbeschaffung und –weitergabe sind nach Meinung des Büros ausreichend geregelt. 

Eine Regelung der Themenkreise wurde vom Büro auch unter dem Aspekt der Rechtssicherheit geprüft. 

Der Umstand, mit einer reglementarischen Regelung in der aktuellen Geschäftsordnung eine 

Rechtssicherheit zu erhalten, wurde dem Argument der Beschränkung der parlamentarischen Rechte 

gegenübergestellt. Die Rechtssicherheit wurde dabei weniger stark gewichtet. 

Das Büro kam zum Schluss, dass keine Notwendigkeit besteht, entsprechende Regelungen zu erlassen. 
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